
BEZIRKSHAU w Steiermark

Das Land
PTMANNSCHAFT GRAZ-UMGEBUNG

Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

M arktgem einde Hausmannstätten
Marktplatz 1

8071 Hausmannstätten

Anlagenreferat

Gewerberecht

Bearb.: Mag. Raffael Elis
Tel.: +43 (316) 7075-406
Fax: +43 (316) 7075-333
E-Mail:
b h g u_a n la g e n refe rat@stm k. gv. at

Bei Antwortschreiben bitte
Geschäftszeichen (GZ) anführen

cz. BHcu-350485/2025_15 Graz, am29.04.2026

Ggst.: SHELL Austria GmbH, 8071 Hausmannstätten, Schemmerlstraße
9, Grst. Nr. 446, KG 63231 Hausmannstätten, Enichtung und
Betrieb einer E-Ladestation (2 Schnellladesäulen mit je 2
Ladeplätzen) am Parkpratz der BILLA AG - gewerberechtliche
Genehmigung

KUNDMA CHUNG
(öffe ntl i che B e kanntma chung)

Die SHELL Austria GmbH hat um die Erteilun g der gewerberechtlichen Genehmigung fiir die
Errichtung und den Betrieb einer E-Ladestation (2 Schnellladesäulen mit je 2Ladeplätzen) am
Parkplatz der BILLA AG auf dem Standort 8071 Hausmannstätten, Schemmerlstraße 9,

Grst. Nr. 446,KG 6323I Hausmannstätten, angesucht.

Hierüber wird zur Erstellung von Befund und Gutachten die örtliche Erhebung und mündliche
Verhandlung fiir

ttwo den 1 05.2 O9:OO

angeordnet.

Treffpunkt der Verhandlungsteilnehmer:
An ort und stelle: 8071 Hausmannstätten, schemmerlstraße 9
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Aufforderuns an den/die Betre iber/in bzw. den/die Konsenswerher /ln :

Für die Verhandlung möge eine Sitzgelegenheit samt Tisch ftir ca. g personen mit
Stromanschluss (für die Protokollerstellung am pc) vorbereitet werden.

An der verhandlung möge eine mit der Betriebsanlage und dem Ansuchen

vertraute Person teilnehmen.

Atteste (Elektro-Attest, CE-Konformitätserklärungen, Inbetriebnahmeatteste etc.) und

sonstige relevante unterlagen mögen griffbereit gehalten werden.

Rechtsgrundlasen:

. $ $ 7 4 ff, 81, 356 Gewerbeordnung 1994 - Gewo 1994, BGBI. Nr. 194119 94 in der

geltenden Fassung

' $$ 40 ff Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 -AVG, BGBI. Nr. 51/l 991 in
der geltenden Fassung

o Bundesgesetz über sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
(Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz - ASchG), BGBI. Nr. 450/1994 in der Fassung BGBI. Nr
457 /1995 in der geltenden Fassung

' Verordnung der Bundesministerin fi.ir Arbeit, Gesundheit und Soziales, mit der

Anforderungen an Arbeitsstätten und an Gebäuden auf Baustellen festgelegt und die

Bauarbeiterschutzverordnung geändert wird (Arbeitsstättenverordnung - AStV), BGBI. II
Nr. 368/1998 in der geltenden Fassung

Verhandlunssle iter: Mag. Raffael Elis
Am Tag der Verhandlung erreichbar unter: +43 (676) 56640046

Rechte der Nachbarn:

Teilnahme an der Verhandlunq: Sie haben die Möglichkeit an dieser Verhandlung

teilzunehmen, eine Verpflichtung dazu besteht jedoch nicht. Sie können selbst zur
Verhandlung kommen oder sich von einer bevollmächtieten person vertreten lassen

(schriftliche Spezialvollmacht nOtig!).

Einsichtnahme: Die eingereichten Projektunterlagen liegen bei der Bezirkshauptmannschaft

Graz-Umgebung während der Pafieienverkehrszeiten (Montag bis Freitag von g:00 bis l2:30
Uhr, Dienstagzusätzlich bis 15:00 Uhr) bis zum Werktag vor der mündlichen Verhandlung zur
Einsichtnahme auf.

Einwendunqen: Sofern Sie Einwendungen gegen das Projekt haben, müssen Sie diese bis
spätestens am Werktag vor der mündlichen Verhandlung während der Amtsstunden (Montag

a

a

a
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bis Donnerstag von 8:00 bis 15:00 Uhr und Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr) schriftlich bei der

Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung, oder spätestens während dieser Verhandlung

mi.indlich vorbringen, ansonsten verlieren Sie Ihre parteistellung.

Schutzinteressen: Die Behörde ist verpflichtet, alle gesetzlich geschützten Interessen - somit

auch die Nachbarrechte - im Verfahren zu berücksichtigen.

Bitte beachten Sie, dass ein Termin zur Akteneinsicht vorher telefonisch vereinbart
werden muss.

Der Bezirkshauptmann i.V

Mag. Raffael Elis
(e le ktronis ch gefertigt)


